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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 25. April 1951 

A n f ra g e b e a n t ~ 0 r tun g 

Auf die Anfrage der Abg . Dr. N eu g e bau e r und Genossen, 

betreffend die Benützung von Räumen der Albrechtskaserne in Horn durch 

das dortige Bundeskonvikt bzw . die zu ergreifenden Maßnahmen zur Behe­

bung der Raumnot des Bundeskonvikts . teilt Bundesminister für Untor­

richt Dr. D r i m m e 1 folgendes mit : 

"Zu der Anfrage, ,farum das Bundesministerium für Unterricht der Räu­

mung der Albrechtskaserne durch die dort seit 1. 9. 1948 untergebrachte 

Zöglingsgruppe des Bundeskonvikts 'zustimmte , ohne Vorsorge für einen 

volluertigen Ersatz zu treffen', sei zum besseren Verständnis der außer­

gewöhnlichen Notlage der räumlichen Unt erbringung der Zöglinge des Bun­
deskonvikts dessen Ent~icklung seit seiner Wiedererrichtung im Zusamme~­

hang mit den r äumlichen Gegebenheiten in Horn in Kürze dargelegt. 

Vor dem Jahre 1938 standen dem Bundeskonvikt z~ei Gebäude, eines 

in der Hamerlings traße 3 und ein z\7oites in der Prokschgasse 1 , zur Ver­

fügung. Diese uar en bis Ende Juni 1946 von der soujetischen Besatzungs­

macht be.legt, sodaß bis dahin das Gebäude des Bundes~mnasiums und 

-Realgy~asiums sowohl die Schule wie die Internatsräume des Knaben­

konvikts und des in der NS- Zeit errichteten Mädchenkonvikts fassen 

mußte. In das Gebäude Hamerlingstraße übersiedelte nach dessen Frei­

werden zu Beginn des Schuljahres 1946/47 das Knaberuconvikt, das Gebäu­

de Prokschgasse mußte erst gründlich adaptiert werden, bis es zu Be­

ginn des Schuljahres 1948/49 vom Mädchenkonvikt belegt werden konnte. 

Dieses wurde zunächst als Mädchenabteilung im Rahmen des Bundeskonvikts 

für Knaben geführt und 1951 eigens auf den Wunsch des Konviktsleiters 

als selbständiges Bundeskonvikt für Mädchen errichtet, in welcher Form es 

auch heute noch besteht. Infolge des Ansteigens der Zahlen der Fre­

quentanten der mit dem Bundes-Gymnasium und - Realgymnasium verbundenen 

Aufbaumittelschule , der einzigen ihrer Art in Österreich , bezog ein Teil 

der Zöglinge des Bundeskonvikts , und zwar die Aufbaumittelschüler, 

das erste Stockwerk des Mannschaftsgebäudes I der Albrechtskaserne , das 

auf Grund eihes Ressortübereinkommens zwischen dem Bundesministerium 

für Handel und Wiederaufbau und dem Bundesministerium für Unterricht 

für diesen Zweck auf unbestimmte Zeit gegen jederzeitigen Widerruf vom 

Beginn des Schuljahres 1948/49 überlassen wurde. 
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Das Bundesministerium für Unterricht war sich von Anbeginn dessen 

bewußt, daß diese Behebung der Raumnot des Bundeskonvikts nur eine pro­

visorische sein konnte, und ~ar seither ständig bemüht, eine Dauerlösung 

des Problems zu finden. Diese Bemüh\mgen gingen nach zwei Richtungen: 

:aer Suche nach einem anderen geeigneteren Objekt in Horn und nach einer 

Ausbaumöglichkeit des Konviktsgebäudes Hamerlingstraße durch Aufstockung 

oder Zubaue Die Suche nach einem anderen Objekt blieb wegen des allge­

meinen Mangels an freien Wohnobjekten in Horn , der bis zum Abzug der Be­

satzungsmacht auch noch außerordentlich gesteigert war, ergebnislos, die 

wiederholten Ausbauanträge des Bundesministeriums für Unterricht schei­

terten immer ~ieder an der i n diesen Jahren herrschenden Beschränktheit 

der Mittel des für den Ausbau zuständigen Bundesministeriums für Handel 

und Wiederaufbau und der ablehnenden Haltung des Bundesministeriums für 

Finanzen gegenüber baulichen Vorhaben an dem Gebäude Hamerlingstraße, 

dessen Eigentümer das Land Niederösterreich ist . Die Zöglingsgruppe 

der Aufbaumittelschule mußt e jedenfalls zunächst in der Albrechtskaser-

ne bleiben . nobei Gas Bundes~inisterium f ür Unterricht in der Folge 

zne i mal die Gefahr einer Räumung im Wege schwieriger Verhandlungen ab­

'ilehren mußte : das eine Mal im Sommer 1950, a ls die Gezmmerieschule 

Mödling auf Grund einer befristeten Forderung der souj etischen Besatzungs­

macht nach Horn verlegt wer den mußte (die Zöglingsgruppe des Bundes­

konvikts mußte damals vom I. in das II. Stoclmerk des Mannschaftsgebäu­

des I übers iedeln) , das zweite Mal wurde für das Ende des Schuljahres 

1950/51 eine Kündigung in Aussicht ges t ellt (nach neuerlich ergebnislo­

ser Prüfung einer ande~eitigen Unterbringungsmöglichkeit gelang es 

nochmals ., einen Aufschub zu erreichen) . 

Jach der Unterze ichnung des Staatsvertrages nurde die Albrechts­

kaserne i m Sommer 1955 von der Gendarmerieschule geräumt und der Umbau 

für die Aufnahme des künftigen Bundesheeres begonnen. Schon vorher nurde 

gelegentlich der am 6. 6. 1955 im Bundesministerj~'m für Unterricht statt­

gefundenen Besprechung über jene militärischen Objekte, in denen mitt­

lere Lehranstalten oder Internate des Bundes untergebracht waren, von 

Seiten des Landesverteidigungsministeriums dem Bundesministerium für Un­

terricht die Zusicherung gegeben, daß die von der Zöglingsgruppe des 

Bundeskonvikts in der Albrechtskaserne benützten Räume erst dann vom 

Bundesheer in Anspruch genommen werden y wenn der erforderliche Ersatz 

dem Bundeskonvikt zur Verfügung steht . Eine neuerliche Überprüfung der 
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Möglichkeiten zeigte , daß auch in diesem Zeitpunkt in Horn keine geeig­

neten Objekte vorhanden uaren j sodaß die Frage eines Ausbaues des Kon­

viktsgebäudes Hamerl ingstraße neuerdings als Aus'V1eg in Erwägung gezo­

gen uerden mußte . Es uurde dabei im Zusammenhang mit den Planungsar­

beiten für den Neubau des Gymnasialgebäudes auch daran gedacht, auf dem 

hiefür in Aussicht genommenen Areal auch den Neubau des Bundeskonvikts 

in Betracht zu ziehen, uas jedoch abgesehen von den hohen Baukosten 

keine Lösung für absehbare Zeit bedeutete . 

Die Situation verschärfte sich im Sommer 1956 , als das Bundesmi­

nisterium für Landesverteidigung uegon des dringend notuendi gen Eigen­

bedarfes eine Erstreckung der Räumungsfrist nur bis Ende Feber 1951 in 

Aussicht stellte, da Horn eine der uenigen Grenzgarnisonen Niederöster­

reichs ist und sich eine anderneitige Unterbringung der am 1. April ein­

r ückenden , bz'l . ein Aufschub des Einrückungstermines i m Hinblick auf 

die Planungen des Bundesministeriums für Landesverteidigung als unmög­

lich eruies. Die sofort mit dem Bundesministerium für Handel und Wieder­

aufbau aufgenommenen Verhandlungen führten am 29. 11. 1956 zu einer in­

terministeriellen Besprechung. bei der nochmals die vom Bundesminist e­

rium für Unterricht angeregten Vorschläge zur Behebill1g der Raumnot 

überprüft uurden . Als äußerster Termin für die Räumung der Albrechts­

kaserne durch die darin untergebrachte Zöglingsgruppe des Bundeskon­

vikts uurde vom Bundesministerium für Landesverteidigung der 25. März 

1957 mitgeteilt . Bi s dahin erschien oine Lösung der Schuierigkeit durch 

die niederholt vorgebrachten Ausbaumöglichkeiten am Konviktsgebäude 

nicht mehr zeitgerecht durchführbar . Es mußte daher eine Zuischenlösung 

gefunden nerden . Ausgehend von dem Gedanken , nach Fertigstellung des 

Neubaues des Bundes- Gymnasiums und - Realgymnasiums in zue i bis drei Jah­

ren i das gesamte Bundeskonvikt in das frei geuordene alte Schulgebäude 

zu verlegen, blieb als l etzter Ausucg , zu der Notlösung zu greifen, die 

Zöglingsgruppe aus der Kaserne in das Konviktsgebäude zu vorlegen, uo­

bei darin sämtliche Räume nur als Schlafräume veruendet uerden sollten, 

uährend als Aufenthalts - und Studierräume die Klassenzimmer im Schul­

gebäude verv/endet zu uer den hätten. Erforderlichenfalls uar auch teil­

ueise an Stocb7er ksbetten gedacht , die das Bundesministerium f ür Lan­

desverteidigung zur Verfügung gestellt hätte . 
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Unter der gegebenen Z~angslage blieb dem Bundesministerium für Unter­

richt nichts anderes übrig ., als dieser vorübergehenden Notlösung als 

der ßinzig möglichen Sofortmaßnahme zuzustimmen, darüber hinaus jedoch 

nichts unversucht zu lassen, um die Dauer dieser Notlösung auf ein er­

trägliches Ausmaß einzuschränken. Die Entrüstung der Zöglingseltern 

nach der Bekanntgabe dieser Notmaßnahme über die damit verbundenen Un­

anrehmlichkciten 9 die sich aus dieser Sit~ation nurrruehr für ihre Kinder 

ergeben sollten, ist ~ohl begreiflich, doch schienen sie im Augenblick 

nur diesen einen Umstand zu sehen, nicht aber geuillt zu sein, die jah­

relangen Bemühungen des Bundesministeriums für Unterricht um eine an­

nehmbare Behebung der Raumnot apzuerlccnnen. 

Aus der obigen , Darlegung des Gesamtzusammenhanges, in dem die gegen­

uärtige Situation gesehen uerden muß, ist jedenfalls zu erkennen, daß es 

das Bundesministerium für Unterricht~ soweit es in seinen Kräften stand, 

seit dem Aufkommen der Schuierigkeiten nicht an Vorsorge fehlen ließ, 

YTenn auch ein volluertiger Ersatz für die aufzugebenden Räume in der 

Albrechtskaserne aus den obgenannten Gründen nicht sofort geschaffen 

\7erden konnte . 

Ich habe sogleich durch e ine neuerliche Lokalbegehung am 12 . 2. 1957 ., 

nachdem ein nochmaliger Aufschub der Räumungsfrist bis zum Ende des 

Schuljahres 1956/57 im Hinblick auf den dringl ichen Bedarf des Bundes­

ministeriums für Landesverteidigung nicht möglich uar, feststellen las­

sen , ob nicht ein anderueitiges , geeigneteres Objekt in Horn verfügbar 

vräre . Da sich in Horn nichts derartiges fand, YlUrde auch an eine vor­

übergehende Unterbringung der betroffenen Zöglinge in dem 5 km entfern­

t en Stift Altenburg gedacht , dieser Plan jedoch \7egen der damit ver­

bundenen täglichen Transportschwierigkeiten uieder fallen gelassen. Es 

. bGsteht jedoch die J.ussicht auf Ausueichräume in einem Wohngebäude, das, 

vom Land Niederösterreich gebaut, bis Jänner 1958 beziehbar uerden soll, 

sodaß sich wenigstens di e Zeit der gedrängten Unt erkunft im Konviktsge­

bäude auf diese Weise beträchtlich abkürzen ließe. In di sem Gebäude 

uürde dann die Zöglingsgruppe bis zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit ver­

ble iben können, bis die endgültige Lösung, die Übersiedlung des gesam­

ten Bundeskonvikts in das a lte Schulgebäude nach Fertigstellung des 

Schulneubaues, durchgeführt ~erden kann. 
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Nach den l etzten Mitteilungen des Landesschulrates für Niederöster­

reich vom 13. 3. 1957. der mit der Durchführung der obigen Notmaßnah­

men beauftragt uurde , haben sich die Schn i erigkeiten insoferne etnas 

erleichtert , a ls ·unter Heranziehung der der zeit unbenützten leerstehen-
wart" 

den Z\7eiten Konvikt:iwohnung , in der vier Erz ieher untergebracht norden 

können , die Unt erbringung der 57 Zöglinge durch geringes Zusammenrük­

ken in den Schlafsälen und durch Auflassen eines Musikzimmers sOHie 

e ines Garderoberaumes sowohl hinsichtl i ch des Schlafens als auch der 

erforderlichen Studierräume durchgeführt nerden kann , sodaß sowohl die 

Ve~vendung von Stockwerks betten wie die Ve~vendung von Räumen dos 

Bundes - Gymnasiums und - Realgymnasiums a ls Tagesaufenthaltsräume unter­

bleiben kann . Di e ETlleiter~~ der sanitären Anlagen i s t auf Veranlas­

sung des Bundesministeriums für Handel und Wi ederaufbau bereits im 

Gange und nir d bis zur Übers i edlung am 22 . 3. 1957 beendet sein. 

Es ist bedauerl ich daß die Vertr etung der Zöglingselter n . 

die im Bundesminis t erium für Unt erricht am 1 . 3. 1957 vorgesprochen 

hat und eingehend über die in Aussicht genoomenen Maßnahmen informiert 

uurde , so wenig Verständnis für die gegebene Notlage ze i gte und s ich 

veranlaßt fühlte . t rotzdem auch noch bei den .J. bgeordncten zum Nationa l­

r at ihre Klagen vorzubr ingen. 

In dem oben dargelegt en Sinne liegen somit die Maßnahmen, die ich 

ber eits ergriffen habe , um den gegenständlichen Fragenkomplex zu l ö­

sen ., wobei ich betonen möchte , daß ich mir die Durchführung a llenfa lls 

noch auftretender günstiger er Lösungsmöglichka iten vorbehalte. 11 

- .-. - .-' - (1 -
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